
Bund und den Ländern gemeinsam oder nach Absatz 3 den 
Trägern der Kommunalautonomie zustehen,

-  die Kapitalverkehrssteuern,
-  die Versicherungssteuer.

(2) Das Aufkommen folgender Steuern steht den Ländern zu:
-  die Grunderwerbssteuer,
-  die Vermögenssteuer,
-  die Kraftfahrzeugsteuer,
-  die Erbschaftssteuer,
-  die Rennwett- und Lotteriesteuern.

(3) Das Aufkommen folgender Steuern steht den Trägern der 
Kommunalautonomie zu:
-  die Gewerbesteuer,
-  die Grundsteuer,
-  die Steuern mit örtlich bedingtem Wirkungskreis.

(4) Das Aufkommen der Einkommenssteuer, der Körper
schaftsteuer und der Umsatzsteuer steht dem Bund und den 
Ländern gemeinsam zu (Gemeinschaftssteuern), soweit das 
Aufkommen der Einkommenssteuer nicht nach Absatz 5 den 
Trägern der Kommunalautonomie zugewiesen wird. Die Anteile 
von Bund und Ländern werden durch Gesetz festgelegt, das 
der Zustimmung der Länderkammer bedarf. Hierbei haben 
Bund und Länder im Rahmen der laufenden Einnahmen gleich
mäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Die 
Festlegung ist so vorzunehmen, daß die Einheitlichkeit der Le
bensverhältnisse im Gebiet des Bundes weitestmöglich herge
stellt und gewahrt wird. Werden den Ländern durch Gesetz des 
Bundes zusätzliche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen ent
zogen, so kann die Mehrbelastung durch Gesetz des Bundes, 
das der Zustimmung der Länderkammer bedarf, vorüberge
hend auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen 
werden.

(5) Die Träger der Kommunalautonomie erhalten einen Anteil 
an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der sie in die La
ge versetzt, ihre Aufgaben zu erfüllen. Der Anteil wird von den 
Ländern an ihre Träger der Kommunalautonomie unter Berück
sichtigung der unterschiedlichen Lebensverhältnisse nach
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